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Straßenverkehrsflächen

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzung von Baugebieten

Allgemeines Wohngebiet

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes

Gewässerrandstreifen (5 m) nach
§38 WHG - nachrichtlich übernommen

Verkehrsflächen

Sonstige Planzeichen

Mischgebiet

Art der baulichen Nutzung




